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I. Einleitung 
 
Die Verabschiedung des Gesetzes zur Einführung der inklusiven Schule vom 23.03.2012 
(Nds. GVBl. S. 34) durch den Niedersächsischen Landtag führte zur Änderung des 
Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG). 
 
Mit dem Gesetz wird das Ziel verfolgt, dass in Niedersachsen Schülerinnen und Schüler mit 
und ohne Behinderung an jedem Lernort ihren Bedürfnissen und Ansprüchen entsprechend 
lernen können, die notwendige Qualität und der erforderliche Umfang an Unterstützung 
für alle Schülerinnen und Schüler gesichert sind, die Zusammenarbeit aller an der 
Förderung eines Kindes bzw. Jugendlichen beteiligten Personen und Institutionen 
gewährleistet ist und sonderpädagogische Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungs-
angebote ein qualitativ hochwertiges gemeinsames Lernen ermöglichen.1 
 
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen von 2007 bildet hierfür die 
Grundlage. Im Folgenden werden die gesetzlichen Grundlagen aufgeführt. 
 

1. Bezug zur Behindertenkonvention der Vereinten Nationen2 
Am 30. März 2007 wurde die UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit 
Behinderungen ratifiziert. Die Konvention trat in der Bundesrepublik am 26. März 2009 
in Kraft. 
Der Begriff der Inklusion ist für den schulischen Bereich im Zuge der 
Behindertenrechtskonvention installiert worden. Dabei soll dieser Begriff ein 
Umdenken im Umgang mit behinderten und nichtbehinderten Menschen bewirken. So 
soll sich der Fokus von der bisher mehr oder weniger praktizierten Integration hin zur 
Inklusion entwickeln. Denn während Integration bedeutet, behinderte Menschen in 
vorhandene Strukturen einzupassen, meint Inklusion umgekehrt die Anpassung der 
Bildungsinstitutionen an die Bedürfnisse behinderter Menschen. Mit der neuen 
Begrifflichkeit soll sich also ein Perspektivwandel vollziehen. 
Für den schulischen Bereich sind die Bestimmungen zu § 24 (Bildung) von Bedeutung. 
Die Behindertenrechtskonvention betont hier insbesondere das Recht behinderter 
Menschen auf Zugang zu einer integrativen Beschulung in der Grundschule und in 
weiterführenden Schulen. 
 
 
Artikel 24 Bildung 
 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der 
Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives 
Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,  
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das 
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;  

                                                        
1  Die inklusive Schule. Hinweise für die kommunalen Schulträger, S. 1 Als Download in: 
http://www.mk.niedersachsen.de/aktuelles/einfuehrung_inklusiven_schule/einfuehrung-der-inklusiven-
schule-104666.html. (21.01.2017) 
2 Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in: 
http://nibis.ni.schule.de/~infosos/ftp/pdf/BRK.pdf. (21.01.2017) 

http://www.mk.niedersachsen.de/aktuelles/einfuehrung_inklusiven_schule/einfuehrung-der-inklusiven-schule-104666.html
http://www.mk.niedersachsen.de/aktuelles/einfuehrung_inklusiven_schule/einfuehrung-der-inklusiven-schule-104666.html
http://nibis.ni.schule.de/~infosos/ftp/pdf/BRK.pdf
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b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität 
sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;  
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu 
befähigen. 
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass  

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen 
Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht 
aufgrund 
von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom 

Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;  

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie 

leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an 

Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;  

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;  

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige 

Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;  

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell 

angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und 

soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.  

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische 

Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte 

Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem 

Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem  

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und 

alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von 

Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen 

mit Behinderungen und das Mentoring;  

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen 

Identität der Gehörlosen;  

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere 
Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den 
Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld 
vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet. 
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten 
geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit 
Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur 
Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des 
Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für 
Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, 
Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien 
zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.  
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner 
Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen 
haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit 
Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden. 
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2. Gesetzliche Grundlagen aus dem Niedersächsischen Schulgesetz3 
Wesentliche Paragraphen bzw. Passagen des Niedersächsischen Schulgesetzes in der 
Fassung vom 03. März 1998, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. 
Oktober 2016, sind im Folgenden aufgeführt. 
 
§ 4 Inklusive Schule 
1) 1Die öffentlichen Schulen ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und 
gleichberechtigten Zugang und sind damit inklusive Schulen. 2Welche Schulform die Schülerinnen 
und Schüler besuchen, entscheiden die Erziehungsberechtigten (§ 59 Abs. 1 Satz 1). 
(2) 1In den öffentlichen Schulen werden Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung 
gemeinsam erzogen und unterrichtet.2Schülerinnen und Schüler, die wegen einer bestehenden oder 
drohenden Behinderung auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden durch 
wirksame individuell angepasste Maßnahmen unterstützt; die Leistungsanforderungen können von 
denen der besuchten Schule abweichen. 3Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung kann 
in den Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, geistige 
Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hören festgestellt werden. 

 
§ 14 Förderschule 
(1) 1In der Förderschule werden insbesondere Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die auf 
sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind und keine Schule einer anderen Schulform 
besuchen. 2An der Förderschule können Abschlüsse der allgemeinbildenden Schulen erworben 
werden. 3Förderschulen können in den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, 
geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hören geführt werden. 
(2) 1Förderschulen sollen gegliedert nach Förderschwerpunkten (§ 4 Abs. 2 Satz 3) geführt werden. 
2In einer Förderschule können Schülerinnen und Schüler, die in unterschiedlichen 
Förderschwerpunkten auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, gemeinsam 
unterrichtet werden, wenn dadurch eine bessere Förderung zu erwarten ist. 
(3) 1Die Förderschule ist zugleich Sonderpädagogisches Förderzentrum. 2Das Sonderpädagogische 
Förderzentrum unterstützt die gemeinsame Erziehung und den gemeinsamen Unterricht an allen 
Schulen mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern, die auf sonderpädagogische Unterstützung 
angewiesen sind, eine bestmögliche schulische und soziale Entwicklung zu gewährleisten. 
(4) In der Förderschule können Schülerinnen und Schüler aller Schuljahrgänge unterrichtet 
werden. 
 

§ 59 Bildungsweg, Versetzung, Überweisung und Abschluss 
(5) 1Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Vorschlag der Schule durch die Schulbehörde an die 
Schule einer anderen, für sie oder ihn geeigneten Schulform überwiesen werden, wenn sie oder er 
auch unter Beachtung der Anforderungen an eine inklusive Schule (§ 4) nur an der anderen Schule 
hinreichend gefördert werden kann und ihr oder sein Kindeswohl den Schulwechsel erfordert; die 
Schulbehörde hat in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Überweisung weiterhin vorliegen. […] 
 
§ 69 Schulpflicht in besonderen Fällen 
2) 1Schülerinnen und Schüler können auf Vorschlag der Schule von der Schulbehörde an eine Schule 
einer für sie geeigneten Schulform überwiesen werden, wenn sie die Sicherheit von Menschen 
ernstlich gefährden oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer beeinträchtigen. 2Die 
Schulbehörde hat in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Überweisung weiterhin vorliegen. 
 

                                                        
3 Das Niedersächsische Schulgesetz als Download in: 
http://www.mk.niedersachsen.de/service/rechts_und_verwaltungsvorschriften/niedersaechsisches_schu
lgesetz/das-niedersaechsische-schulgesetz-6520.html 
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§ 183 c Übergangsvorschriften zur inklusiven Schule 
(1) 1Die §§ 4 und 14 sind für Schülerinnen und Schüler, die auf sonderpädagogische Unterstützung 
angewiesen sind, erstmals auf die Schuljahrgänge anzuwenden, die sich im Schuljahr 2013/2014 
im 1. oder 5. Schuljahrgang befinden. 2Wenn der Schulträger zu den nach Absatz 2 für die inklusive 
Schule erforderlichen Maßnahmen bereit ist, sind die §§ 4 und 14 bereits im Schuljahr 2012/2013 
auf den neuen 1. Schuljahrgang anzuwenden. 3Im Übrigen sind die §§ 4, 14 und 68 in der bis zum 
31. Juli 2012 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
(2) Für den Primarbereich ist in den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und 
motorische Entwicklung, Sehen und Hören § 108 Abs.1 Satz 1 bis zum 31. Juli 2018 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Schulträger zur Errichtung der erforderlichen Schulanlagen, zur 
Ausstattung mit der notwendigen Einrichtung und zur ordnungsgemäßen Unterhaltung von 
inklusiven Schulen nur insoweit verpflichtet ist, als jede Schülerin und jeder Schüler, die oder der 
auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen ist, eine Grundschule als inklusive Schule unter 
zumutbaren Bedingungen erreichen können muss 
(3) Für den Sekundarbereich I ist § 108 Abs. 1 Satz 1 bis zum 31. Juli 2018 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der Schulträger zur Errichtung der erforderlichen Schulanlagen, zur 
Ausstattung mit der notwendigen Einrichtung und zur ordnungsgemäßen Unterhaltung von 
inklusiven Schulen nur insoweit verpflichtet ist, als jede Schülerin und jeder Schüler, die oder der 
auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen ist, 
1. eine Hauptschule, eine Oberschule oder eine Gesamtschule, 
2. eine Realschule, eine Oberschule oder eine Gesamtschule und 
3. ein Gymnasium oder eine Gesamtschule 
als inklusive Schule unter zumutbaren Bedingungen erreichen können muss. 
(4) Auf Antrag des Schulträgers kann die Schulbehörde genehmigen, dass die Absätze 2 und 3 über 
den 31. Juli 2018 hinaus, längstens bis zum 31. Juli 2024, anzuwenden sind, wenn der Schulträger 
einen Plan dazu vorlegt, wie er den Anforderungen des § 4 in seinen Schulen Rechnung tragen wird. 
(5) Für Schülerinnen und Schüler, die am Ende des Schuljahres 2014/2015 eine Förderschule im 
Förderschwerpunkt Lernen besuchen, kann diese Schule fortgeführt werden, bis ihr Schuljahrgang 
diese Schule verlässt. 
 

 
3. Situation am Gymnasium Damme 

Bis zur Einführung der Inklusion zum Schuljahresbeginn 2013/14 wurden am 
Gymnasium Damme Schülerinnen und Schüler (SuS) ohne festgestellten Förderbedarf 
zielgleich unterrichtet. Allen SuS und deren Eltern stand ein breites Beratungs- und 
Unterstützungsangebot zur Verfügung, das nahtlos fortgeführt wird.  

Mit Einführung der Inklusion können auch SuS aufgenommen werden, die zieldifferent 
unterrichtet werden. Darüber hinaus kann von nun an für zielgleiche SuS 
sonderpädagogische Förderung am Gymnasium Damme möglich sein. Im Folgenden ist 
es also nicht zielführend, zwischen „behinderten“ und „nicht behinderten“ SuS zu 
unterscheiden, sondern sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf zu diagnostizieren.  

Sonderpädagogischer Förderbedarf kann in folgenden Förderschwerpunkten 
festgestellt werden: geistige Entwicklung, Lernen, Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung (hierzu können Autismus und AD(H)S zählen), körperliche und motorische 
Entwicklung (KME), Sehen und Hören. Dabei führen nur die ersten beiden 
Förderschwerpunkte zu zieldifferentem Unterricht und Bewertung. Alle Schülerinnen 
und Schüler mit Unterstützungsbedarf in den anderen Förderschwerpunkten werden 
zielgleich unterrichtet.  

Zum Beginn des Schuljahres 2015/16 wurden erstmals SuS aufgenommen, die einen 
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sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf benötigen, die Beschulung erfolgte bisher 
allerdings ausschließlich zielgleich.  

Die Einführung der Inklusion betrifft die gesamte Schulgemeinschaft: so müssen sich 
SuS auf heterogenere Gruppen einstellen, die im Klassenverband neuartige Situationen 
ergeben. Auch werden Fortbildungen für Lehrkräfte nötig sein, um der neuen Situation 
gerecht werden zu können. Besonders im Bereich Binnendifferenzierung, Vernetzung 
und Kooperation mit Förderzentren besteht Handlungsbedarf.  

 
III. Regelungen zum Förderbedarf 
 

1. Gesetzliche Vorgaben  
Die Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung ist an den allgemein bildenden 
Schulen durch das Niedersächsische Kultusministerium gesetzlich geregelt.  
Für die Schülerinnen und die Schüler mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung, die am Gymnasium Damme unterrichtet werden, sind folgende Stunden 
als Zusatzbedarf nach dem jeweiligen Förderschwerpunkt vorzusehen: 
 
Förderschwerpunkt  Stunden 
Geistige Entwicklung  5,0 
Lernen bis 4. Schuljahrgang 2,0 
Lernen ab 5. Schuljahrgang 3,0 
Sprache ab 5. Schuljahrgang 3,0 
Emotionale und soziale Entwicklung, Hören, Sehen bis 4. Schuljahr 3,0 
Emotionale und soziale Entwicklung, Hören, Sehen ab 5. Schuljahr 3,5 
Körperliche und motorische Entwicklung bis 4. Schuljahrgang 3,0 
Körperliche und motorische Entwicklung ab. 5. Schuljahrgang 4,0 
Bezug: Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein 
bildenden Schulen“ vom 07.70.2011 – VORIS 22410 (SVBl. 8/2011)  
 

2. Schulinterne Umsetzung 
Wie bereits erwähnt, werden noch keine SuS am Gymnasium Damme zieldifferent 
unterrichtet. Dennoch gibt es bei einigen wenigen SuS sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf. Die bisherigen Regelungen, die besonders unsere Schule 
betreffen, werden im Folgenden kurz dargelegt.  
 

3. Bisherige Förderschwerpunkte 
 
Körperlich-motorische Entwicklung (KME)  
 
Beschulung: Inklusionsklasse 
 
Zusatzbedarf: Nachteilsausgleich, Integrationshelfer 
 
Förderbedarf: sonderpädagogischer Förderbedarf kann festgestellt werden  
 
Kontakt (außerhalb der Schule): Mobiler Dienst 
    Ansprechpartner: Herr Wolfram Amelung 
    Marienschule Lohne (Förderschule Lernen) 
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    Hilge Beuken 2 
    49393 Lohne 
    Tel.: 04442/3324 
    Fax: 04442/ 706661 
 
Emotional-soziale Entwicklung (ES) 
 
Beschulung: Regelklasse 
 
Zusatzbedarf: Nachteilsausgleich, Integrationshelfer 
 
Förderbedarf: sonderpädagogischer Förderbedarf  
 
Abschluss: Abschluss der Regelschule 
 
Kontakt (außerhalb der Schule):  

Förderschule Damme 
    Ansprechpartner: Frau Birgit Greve 
    Grüner Weg  

    49401 Damme 
    Tel.: 05491/99045 

   Fax: 99047 
 

LRS, Dyskalkulie, Teilleistungsstörungen 
 
Beschulung: Regelklasse 
 
Zusatzbedarf: Nachteilsausgleich  
 
Förderbedarf: kein sonderpädagogischer Förderbedarf 
 
Abschluss der Regelschule 
 
AD(H)S 
 
Beschulung: Regelklasse  
 
Zusatzbedarf: Einzelfallentscheidung, Feststellung eines ES-Förderbedarfs (dann s. ES)   
 
Förderbedarf: kein sonderpädagogischer Förderbedarf 
 
Abschluss der Regelschule  
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III. Vorgehensweise am Gymnasium Damme bei Förderbedarf 
 
Es sind zwei Varianten voneinander zu unterscheiden: a) ein Schüler mit bereits 
festgestelltem Förderbedarf kommt an das Gymnasium Damme oder b) der 
Förderbedarf wird im Verlauf des Schulbesuchs am Gymnasium Damme festgestellt. 
 

1. Einschulung eines Schülers mit festgestelltem Förderbedarf 
Im Regelfall wird das Gymnasium Damme von der vorherigen Schule über das Kommen 
des betreffenden Schülers unterrichtet. Es folgt ein Treffen an dem folgende Parteien 
teilnehmen: eine Vertretung der Schulleitung, eine Inklusionsbeauftragte (Hav/ Kch) 
sowie von der abgebenden Schule die Klassenlehrerin, beteiligte Sonderpädagogen der 
Mobilen Dienste, ggf. ein Lernbegleiter. Die „Checkliste für die Einschulung von Kindern 
mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf“ 4  soll in diesem Zusammenhang 
ausgefüllt werden. Die Eltern werden von Anfang an mit in den Prozess des 
Schulwechsels eingebunden. Eine intensive Vernetzung aller Beteiligten ist unerlässlich, 
um dem Schüler einen guten Start am Gymnasium Damme zu ermöglichen. Wesentlich 
hierfür ist es, dass die Informationen über den Schüler dem unterrichtenden 
Klassenteam mitgeteilt werden.  
Die Schulleitung und/ oder die Inklusionsbeauftragte(n) halten/ hält gemeinsam mit 
dem jeweiligen Klassenlehrer den Kontakt zu den zuständigen Förderschullehrern bzw. 
den Ansprechpartnern der Mobilen Dienste. Dieser unterstützt das Lehrerteam bei der 
Umsetzung unterrichtlicher und pädagogischer Inhalte. Regelmäßiger Austausch und 
Kommunikation aller Beteiligten in pädagogischen Konferenzen ist auch hier ein 
wichtiger Aspekt, um das Gelingen eines stressfreien Schulalltags zu ermöglichen. 
Selbstverständlich werden die Eltern des Schülers und der Lernbegleiter, sofern 
vorhanden, in diesen Austausch eingebunden. 
Die Förderschullehrkraft und das Lehrerteam, eventuell auch der Lernbegleiter, 
erarbeiten dann einen individuellen Förderplan für den Schüler. Sie beraten ebenfalls 
über die Gewährung eines individuell sinnvollen Nachteilsausgleichs.  
Bei einem zieldifferent zu unterrichtenden Schüler sollte die Förderschulehrkraft den 
Gymnasiallehrer unterstützen, da er dann z.B. nach den Förderschulkerncurricula 
unterrichtet werden muss. 
Der Förderschullehrkraft sollte am Halbjahresende ein Gutachten für den zieldifferenten 
Schüler schreiben, das dieser anstelle eines Zeugnisses erhält. Für SuS mit bereits 
festgestelltem Förderbedarf beschließt die Zeugniskonferenz in jedem Schulhalbjahr 
erneut, ob der Förderbedarf weiterhin besteht oder nicht. Die Entscheidung wird in der 
Schülerakte vermerkt. Entfällt der Förderbedarf, ist den Mobilen Diensten mit 
entsprechender Begründung formal Mitteilung zu machen. Ein gewährter 
Nachteilsausgleich wird in jedem Schuljahr zur Disposition gestellt, indem der 
betroffene Fachlehrer gemeinsam mit dem Klassenlehrer im ersten Halbjahr das 
Lehrerteam über eine Fortsetzung bzw. Änderung informiert, dies auf der 
Klassenteambesprechung klärt und auf der Halbjahreszeugniskonferenz formal 
abgestimmt wird. Ein gewährter Nachteilsausgleich muss dokumentiert (Formblatt 
Nachteilsausgleich) und in der Schülerakte abgeheftet werden. 
 

2. Feststellung eines Förderbedarfs im Verlauf des Schulbesuchs 
Hat das Klassenteam den Eindruck, ein Schüler benötigt sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf, so bildet die „Verordnung zum Bedarf an sonderpädagogischer 

                                                        
4 s. Anhang 2-8 



____________________________________Inklusionskonzept___________________________________________ 

8 
 

Unterstützung“ die rechtliche Grundlage für die im Leitfaden dargestellte 
Vorgehensweise. 

 

Die rechtliche Grundlage5:  
 
§ 1 Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung  
(1) Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ist für ein Kind mit Behinderung oder mit 
drohender Behinderung festzustellen, bei dem zu erwarten ist, dass es aufgrund der bestehenden 
oder der drohenden Behinderung die Bildungsziele der Schulform oder die individuellen 
Bildungsziele nicht oder nur mit sonderpädagogischer Unterstützung erreichen kann.  
(2) Zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung gehören  die 
Feststellung, in welchem Förderschwerpunkt (§ 4 Abs. 2 Satz 3 des Niedersächsischen 
Schulgesetzes) der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf besteht, die Feststellung von Art und 
Umfang des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung, die Feststellung von individuell 
angepassten Maßnahmen, mit denen dem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
entsprochen werden kann, und gegebenenfalls Hinweise zur Ausstattung der Schule.  

 

a. Leitfaden: Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen  
           Unterstützungsbedarfs während des Schulbesuchs  

1. Betrachtung der schulischen Entwicklung des Kindes  

 Sind alle schulischen Fördermaßnahmen (z.B. Nachteilsausgleich, individuelle 
Förderungen, Vereinbarungen) ausgeschöpft?  

 Ist eine Dokumentation über Förderpläne vorhanden? Bestehen bereits 
Protokolle über Gespräche und Vereinbarungen mit Eltern? 

2. Einleitung des Verfahrens 

 Die Zuständigkeit liegt beim Schulleiter, daher wird das Verfahren durch ihn 
eingeleitet.  

 Ein Gespräch mit den Eltern wird geführt. 
 Es wird eine Mitteilung an die Erziehungsberechtigten (FB 36) übergeben. 
 Im weiteren erfolgt eine detaillierte Elterninformation (FB 4a), welche folgende 

Punkte beinhaltet: 
o Beteiligte an der Überprüfung  
o Einrichtung, Ablauf und Ziel der Förderkommission  
o Inklusive Beschulung 

3. Erstellung eines Fördergutachtens  

3a. Aufgabe der Lehrkraft der zuständigen Schule:  

 Sammlung von Daten  

                                                        
5 Schule und Recht in Niedersachsen. Verordnung zum Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in: 
http://www.schure.de/22410/sopaedubedvo.htm 
6 alle Formblätter finden sich unter: http://www.landesschulbehoerde-
niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-
inklusive-jg und können digital bearbeitet werden. 

http://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg
http://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg
http://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg
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 Kontrolle und Ergänzung der Förderpläne  
 Erstellen von Berichten zu Lernständen in den Hauptfächern 

 
3b. Aufgabe der Lehrkraft der Förderschule:  

 Testung in Absprache mit den Fachlehrern  
 Auswertung von Tests und Berichten  
 Erstellen von Berichten zu Fähigkeiten, Ressourcen und nächsten 

Entwicklungsschritten  
 Erstellen von Vorschlägen zu Fördermaßnahmen, Art und Umfang der 

notwendigen sonderpädagogischen Unterstützung 
 
3c. Gemeinsame Aufgaben der Lehrkräfte:  

 Besuch der Familie für ein Anamnesegespräch  

 Einholen von außerschulischen Informationen, Berichten  
 Erstellen des Berichts zur Entwicklungsgeschichte und zur familiären, sozialen 

Situation des Kindes  
 Zusammenstellung des Fördergutachtens  

 

Struktur des Fördergutachtens:  
 Nur Aussagen zu schulischen Rahmenbedingungen (keine Schulbegleitung!)  
 Datum, Unterschrift von beiden beteiligten Lehrkräften  

 
4. Einberufung der Förderkommission  

 Die Einladung (FB 5) erfolgt durch die Schulleitung an die Eltern. 
 Das Gutachten wird als Anhang beigefügt. 
 Die Eltern können eine zusätzliche Person mitbringen.  
 Den Vorsitz hat der Schulleiter.  
 Grundlage der Besprechung ist das Fördergutachten (Überprüfungsteil und 

Ergebnisse). 
 
5. Anfertigung eines Protokolls der Sitzung der Förderkommission  

 Festlegung der Förderschwerpunkte  
(Zieldifferent ist immer der vorrangige Förderschwerpunkt ) 

 Ausformulierung der Unterstützungsmaßnahmen  
(genaue Beschreibung und nicht nur ein Verweis auf das Gutachten! Keine 
Stundenangaben für PM)  
 

Empfehlung: Ausformulieren der Abweichungen 
 
Der beschriebene Ablauf (b) wird im folgenden Organigramm noch einmal 
veranschaulicht: 
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b. Organigramm zur Variante 27: 

                                                        
7 A1b unter:  https://www.landesschulbehoerde-
niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-
inklusive-jg. (30.01.2016) 

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg
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3. Erstellung eines Fördergutachtens8 
 

                                                        
8vgl. Fördern in Schule. A 2 NI Empfehlung zur Struktur eines Fördergutachtens als Download in: 
http.//www.nibis.de/~infosos/foerdergutachten-Anlagen-formblaetter-NI.htm 
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Empfehlung zur Struktur eines Fördergutachtens (nach Nds. KM, Stand: 05.02.2013) 

 
1. Personendaten (s. FB19 bzw. FB 1 NI10) 
 
2. Genutzte Informationsquellen 

o Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 
o Förderpläne 
o ggf. Berichte von außerschulischen Einrichtungen 
o ggf. weitere Informationen 

 
3. Beschreibung und Bewertung der Entwicklung 

o Zusammenfassung der familiären, außerschulischen Entwicklung (soweit als 
Ergänzung zur vorliegenden Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 
und der Förderpläne erforderlich) 

o Welche allgemeinen oder individuellen Bildungsziele wurden erreicht (unter 
Berücksichtigung der Bedingungen des Umfelds und der körperlichen, geistigen 
und seelischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen)? 

 
4. Aussagen zum prognostizierten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung  

o Wird die Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung 
empfohlen? 

o Wenn ja, in welchem Förderschwerpunkt? 
 
5. Aussagen zum künftigen Lern- und Förderprozess 

o Vorschläge für nächste Schritte didaktischer und methodischer Art unter 
Berücksichtigung der Erkenntnisse aus Punkt 3 

o notwendige sonderpädagogische Maßnahmen 
o Wie ist die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Schulleben 

möglich? 
o Vorschläge zum Förderplan bzw. zur Fortschreibung des Förderplans, ggf. 

Hinweise zu einem Nachteilsausgleich 
 
6. Aussagen zu den erforderlichen schulischen Rahmenbedingungen 

o Empfehlungen zu organisatorischen, sächlichen und personellen Bedingungen 
(z.B. Bedarf für Stunden einer Pädagogischen Mitarbeiterin/ eines Pädagogischen 
Mitarbeiters in den Förderschwerpunkten geistige oder körperliche und 
motorische Entwicklung) 

 
VERPFLICHTENDE ANLAGEN: 

 Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 
 aktueller Förderplan 
 ggf. die beiden letzten Zeugnisse 

 
 

                                                        
9FB1 Aktendeckblatt als Download in: https://www.landesschulbehoerde-
niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-
inklusive-jg/formblaetter-inklusive-jahrgaenge-deutsch/fb1/view 
10 FB1 NI Aktendeckblatt als Download in: https://www.landesschulbehoerde-
niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-
ni-jg/formblaetter-nicht-inklusive-jahrgaenge-deutsch/fb1-ni/view 
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IV. Verteilung der Aufgabenbereiche 
 

1. Ansprechpartner 
Im Allgemeinen ist die Schulleitung des Gymnasiums Damme für die inklusive 
Beschulung und deren Umsetzung verantwortlich. Darüber hinaus sind Frau Havermann 
und Frau Kochanowski als Inklusionsbeauftrage Ansprechpartner in allen 
organisatorischen Belangen (Fortbildungen, Mobiler Dienst, Kontakte zu den anderen 
Schulen).  
 

2. Beratung 
Die erste Kontaktaufnahme erfolgt zwischen den Eltern und der Schulleitung des 
Gymnasiums Damme. Sowohl bisherige Lehrer der sendenden Schule (bei Einschulung 
eines Schülers) als auch die erweiterte Schulleitung (bei Feststellung eines 
Förderbedarfs im Laufe des Schulbesuchs) beraten zusammen mit den Eltern über die 
Möglichkeiten einer gelingenden Schullaufbahn an unserer Schule. Sowohl die 
Inklusionsbeauftragte als auch der Klassenlehrer können einen ersten Kontakt mit dem 
entsprechenden Ansprechpartnern der Mobilen Dienste aufnehmen.  
Nach Aufnahme des Schülers am Gymnasium Damme steht der Klassenlehrer 
stellvertretend für das Klassenteam im engen Kontakt mit dem Schüler und den Eltern, 
sowie, soweit vorhanden, dem Integrationshelfer.  
Bei eventuell auftretenden Fragen können sowohl die Schulleitung als auch die 
Inklusionsbeauftragten zu Rate gezogen werden.  
Wichtige Vereinbarungen und Absprachen werden im Fördergutachten festgehalten und 
in die jeweilige Schülerakte geheftet.  
 

3. Dokumentation 
Die Dokumentation eines sonderpädagogischen Förderbedarfs ist in der jeweiligen 
Schülerakte lückenlos zu führen. Hierzu gehören sowohl alle notwendigen Formulare 
bzw. Protokolle (siehe nächster Punkt) als auch die Fördergutachten und Förderpläne11. 
Für eine ausreichende Dokumentation sind der Klassenlehrer, das Klassenlehrerteam, 
die Inklusionsbeauftragten sowie die erweiterte Schulleitung verantwortlich.  
 

4. Formblätter 
Für das Verfahren zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer 
Unterstützung sind von der Landesschulbehörde Formblätter und Anlagen entwickelt 
worden, deren Benutzung verbindlich ist. So stellen die Formblätter einerseits eine 
Hilfestellung im Verfahrensablauf, andererseits eine Hilfe bei der Erstellung des 
Fördergutachtens dar.  

Formulare mit Einträgen sind so gestaltet, dass diese am Computer vorgenommen 
werden können. Formblätter ohne Eintragungen und das Protokoll der 
Förderkommission, das in der Sitzung handschriftlich ausgefüllt wird, sind als PDF-
Dateien hinterlegt.  

Eine Übersicht über Formblätter und Anlagen zum Verfahren zur Feststellung eines 
Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung, ist unter folgendem Link abruf- und 
ausfüllbar:  

                                                        
11 s. Anhang S. 9 
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https://www.landesschulbehoerde-
niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-
unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg (16.10.2016)   
 

 
V. Räumlichkeiten 
 
Die Erdgeschosse des Gymnasiums Damme sind barrierefrei erreichbar. In Trakt 3 
stehen ein Fahrstuhl sowie ein Treppenlift zur Verfügung, der den barrierefreien Zugang 
zu allen Fachräumen in diesem Trakt sowie  zu den Klassenräumen im 2. Stock des 
Traktes 2 ermöglicht (Ausnahme: R: 213 und R214 wegen Treppenstufen). Die 
Fachräume der Musik sind bis dato (Stand: Juli 2017) nicht barrierefrei zu erreichen. In 
Trakt 1 steht eine behindertengerechte Toilette zur Verfügung. Spezielle sanitäre 
Einrichtungen (z.B. Wickelmöglichkeiten, Dusche), die SuS mit den 
Förderschwerpunkten GS und K eventuell benötigen, stehen am Gymnasium Damme 
nicht zur Verfügung.  
Die Gymnasialsporthalle sowie die Schwimmhalle sind nur bedingt barrierefrei 
erreichbar, behindertengerechte sanitäre Anlagen fehlen. Der Unterricht der 
Inklusionklasse findet daher ausschließlich in der ebenfalls vom Gymnasium genutzten 
Sporthalle der Hauptschule statt. Behindertengerechte Toiletten stehen allerdings nicht 
zur Verfügung.  
Der Sportplatz ist nur durch einen großen Umweg barrierefrei erreichbar. 
Umkleidemöglichkeiten in der Sporthalle sind noch nicht behindertengerecht 
zugänglich.  
 

 
VI. Meilensteinplan  
Das Gymnasium Damme steht was die inklusive Schule betrifft in den Kinderschuhen. So 
müssen sowohl weitreichende bauliche und auch personelle Maßnahmen getroffen 
werden, wenn SuS mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf adäquat unterrichtet 
werden sollen.  
 
Folgende Ziele sind mittelfristig anzustreben:  
 

- vollständiger barrierefreier Zugang zu allen Fachräumen und der Sport- und 
Schwimmhalle 

- behindertengerechte Toiletten in allen Trakten 
- Errichtung von Differenzierungs- und Beratungsräumen  
- bedarfsorientierte Fortbildung des zuständigen Lehrerteams 
- Einstellung eines Sozialarbeiters oder eines Schulpsychologen 

 
 
 
 

 

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schulleitung/sonderpaedagogische-unterstuetzung/feststellung/formblaetter-inklusive-jg

